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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Lohnvertrag in Händen haltet, ist 
sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet gere-
gelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeiterinnen und 
Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft außerdem für die Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte die Möglichkeit, zusätzlich maßgeschneiderte Betriebsver-
einbarungen abzuschließen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams 
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue 
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je stärker eine Gewerkschaft ist – also 
je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt – umso erfolgreicher können 
wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Ärmel der Gewerkschaften 
sind!  

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerkschaft 
sind, kommen in den Genuss von Lohnerhöhungen und Verbesserungen bei 
den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie dafür gewinnen können, uns eben-
falls mit ihrer Stärke bei den Verhandlungen zu unterstützen, hat das für 
uns alle Vorteile! Denn wir könnten noch stärker verhandeln, wenn wir noch 
mehr wären – und das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen 
und Kollegen davon zu überzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.
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ÜBERBLICK DER LOHNBEWEGUNG 2018

Deine Gewerkschaft PRO-GE und deine Betriebsräte haben nach sehr 
intensiven Verhandlungen am 20. Dezember 2017 einen neuen Lohnvertrag 
für die Beschäftigten der Firma Kelly und Snack & Back durchgesetzt. 

Mit Geltungstermin 1. Jänner 2018 konnten folgende neue kollektivvertragli-
che Mindestlöhne vereinbart werden:

Lohnkategorie Monatslohn Teilungsfaktor
1/154 Gew. Beitrag

1.1. 2.042,71 13,26 20,42

1.2. 1.824,16 11,85 18,24
1.3. 1.735,45 11,27 17,35
1.4. 1.674,85 10,88 16,74
1.5. 1.573,14 10,22 15,73
1.6. 1.484,44 9,64 14,84
1.7. 1.449,80 9,41 14,49
1.8. 1.413,00 9,18 14,13
2.1. 2.471,16 16,05 24,71
2.2. 2.086,00 13,55 20,86
2.3. 1.735,45 11,27 17,35
2.4. 1.484,44 9,64 14,84
2.5. 1.449,80 9,41 14,49
2.6. 1.413,00 9,18 14,13
3.1. 1.674,85 10,88 16,74
3.2. 1.573,14 10,22 15,73
4.1. 2.510,09 16,30 25,10
4.2. 2.282,46 14,82 22,82
4.3. 2.107,15 13,68 21,07
4.4. 1.984,29 12,89 19,84
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Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne sowie die Lehrlingsentschädigungen 
wurden um + 2,50 % erhöht. Außerdem wurden die Dienstalterszulagen in 
drei Kategorien überproportional angehoben. Die Überzahlungen bleiben in 
voller Höhe aufrecht.

Auch unser Lohnkomitee möchte sich für deine Mitgliedschaft recht herzlich 
bedanken und fordert jene auf, die noch nicht bei unserer Gewerkschafts-
bewegung sind, beizutreten. Nähere Informationen über unsere Serviceleis-
tungen erhältst du bei deinem Betriebsrat und der Gewerkschaft PRO-GE. 
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L O H N V E R T R A G

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreichs, 1030 Wien, Zaunergasse 1-3, für die Firmen

KELLY GesmbH, 1220 Wien, Hermann-Gebauer-Straße 1,

Snack & Back GmbH Nfg & Co KG, 8330 Feldbach, Europastraße 26,

und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, 
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

I. Geltungsbereich

Der Lohnvertrag gilt:

a.  Für alle Betriebe der Firma Kelly GesmbH und für die Firma Snack & 
Back GmbH Nfg & Co KG.

b.  Für alle ArbeitnehmerInnen in den unter a. genannten Betrieben, mit Aus-
nahme der Angestellten im Sinne des Angestelltengesetzes und der kfm. 
Lehrlinge.

II. Geltungsbeginn

Dieser Lohnvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Jänner 2018 in Kraft.
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III. Lohnsätze

Die nachstehend angeführten Lohnsätze gelten auf Basis einer 38,5-stündi-
gen Wochenarbeitszeit.

Lohngruppe: Stundenlohn
EURO

Monatslohn
EURO

1. PRODUKTION
1.1. SpezialfacharbeiterInnen 12,23 2.042,71
 FacharbeiterInnen i.S.d. Pkt 1.2, die im 

Werk eine mehrjährige Facherfahrung 
erworben haben, in mehreren Einsatz-
gebieten universell einsetzbar sind und 
bereichsübergreifende Arbeitsprozesse 
beherrschen. Zum Beispiel: Friteusen; 
Extruder; Cräcker; Backofen mit Vorli-
nie; Teigmischer.

1.2. FacharbeiterInnen 10,92 1.824,16
FacharbeiterInnen, die eine für den 
Arbeitsplatz relevante Lehrabschluss-
prüfung vorweisen können und im Werk 
in einem Einsatzgebiet einsetzbar sind. 
Zum Beispiel: Friteusen; Extruder; 
Soletti-Backofen; Teigmischer.

1.3. ProfessionistInnen A 10,39 1.735,45
ArbeiternehmerInnen, die Facharbeiter-
tätigkeiten ausüben, aber keine für den 
Arbeitsplatz relevante Lehrabschluss-
prüfung vorweisen können, mit mehr-
jähriger Facherfahrung und in mehreren 
Einsatzgebieten universell einsetzbar 
sind.

1.4. ProfessionistInnen B 10,03 1.674,85
 ArbeiternehmerInnen, die Facharbeiter-

tätigkeiten ausüben, aber keine für den 
Arbeitsplatz relevante Lehrabschluss-
prüfung vorweisen können.
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Lohngruppe: Stundenlohn
EURO

Monatslohn
EURO

1.5. Qualifizierte ArbeitnehmerInnen A 9,42 1.573,14
ArbeitnehmerInnen, mit besonderen 
Fachkenntnissen und längerer Pra-
xiserfahrung, die in einem der Ein-
satzgebiete tätig sind. Zum Beispiel: 
Produktionsbegleitende Qualitätssi-
cherung; Labor; MitarbeiterInnen mit 
Kartoffelbonitur-Kenntnissen.

1.6. Qualifizierte ArbeitnehmerInnen B 8,89 1.484,44
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkeiten 
nach einer längeren Anlernzeit und 
nach weiteren (auf Pkt. 1.7. aufbau-
enden) internen/externen Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen oder lang-
jähriger Erfahrung selbstständig erle-
digen. Zum Beispiel: Brandschutz; 
Sicherheitsvertrauenspersonen; 
HACCP-Schulung.

1.7. Angelernte ArbeitnehmerInnen 8,68 1.449,80
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkei-
ten nach einer längeren Anlernzeit 
selbständig erledigen. Zum Beispiel: 
Lauge.

1.8. ArbeitnehmerInnen 8,46 1.413,00
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkei-
ten nach kurzer Einführung erledi-
gen. Zum Beispiel: Abfallwirtschaft; 
Bruchaufbereitung; Reinigung.
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Lohngruppe: Stundenlohn
EURO

Monatslohn
EURO

2. VERPACKUNG
2.1. SpezialfacharbeiterInnen 14,80 2.471,16

FacharbeiterInnen i.S.d. Pkt 2.2, die 
im Werk eine mehrjährige Facherfah-
rung erworben haben, in mehreren 
Einsatzgebieten universell einsetz-
bar sind und bereichsübergreifende 
Arbeitsprozesse beherrschen.

2.2. FacharbeiterInnen 12,49 2.086,00
FacharbeiterInnen, die eine für 
den Arbeitsplatz relevante Lehr-
abschlussprüfung vorweisen können 
und im Werk in einem Einsatzgebiet 
einsetzbar sind.

2.3. MaschineneinstellerInnen 10,39 1.735,45
ArbeitnehmerInnen, die als Maschi-
neneinstellerInnen beschäftigt sind 
und keinen entsprechenden Fach-
arbeiterInnenabschluss vorweisen 
können.

2.4. Qualifizierte ArbeitnehmerInnen A 8,89 1.484,44
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkeiten 
nach einer längeren Anlernzeit und 
nach weiteren internen/externen Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen oder 
langjähriger Erfahrung selbstständig 
erledigen. Zum Beispiel: Bereichs-
Vorarbeiter; wiederkehrende Vertre-
tung an anderen Arbeitsplätzen.

2.5. Angelernte ArbeitnehmerInnen 8,68 1.449,80
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkei-
ten nach einer längeren Anlernzeit 
selbständig erledigen. Zum Beispiel: 
Kartonaufrichter / Verdeckler; Überga-
belift; wiederkehrende Vertretung an 
anderen Arbeitsplätzen.
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Lohngruppe: Stundenlohn
EURO

Monatslohn
EURO

2.6. ArbeitnehmerInnen 8,46 1.413,00
ArbeitnehmerInnen, die Tätigkeiten 
nach kurzer Einführung erledigen. 
Zum Beispiel: Verpackungsmaschi-
nen; Kartonbeschlichtung; Palettie-
rung; Reinigung.

3. LOGISTIK
3.1. VorarbeiterInnen 10,03 1.674,85 

ArbeitnehmerInnen, die dauernd mit der 
Unterweisung und Fühung von Mitar-
beiterInnen betraut sind.

3.2. ArbeitnehmerInnen 9,42 1.573,14
ArbeitnehmerInnen, mit besonderen 
Kenntnissen in der Logistik und die 
Tätigkeiten nach weiteren internen/
externen Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen oder langjähriger Erfahrung 
selbstständig erledigen.

4. WERKSTÄTTE
4.1. SpezialfacharbeiterInnen, Technik 15,03 2.510,09

FacharbeiterInnen i.S.d. Pkt 4.2, die 
im Werk eine mehrjährige Facher-
fahrung erworben haben und in 
mehreren Einsatzgebieten universell 
einsetzbar sind.

4.2. FacharbeiterInnen, Technik 13,67 2.282,46
FacharbeiterInnen, die eine technische, 
relevante Lehrabschlussprüfung vorwei-
sen können und im Fachgebiet Instand-
haltungen durchführen. Zum Beispiel: 
Schicht Elektriker; Schicht-Schlosser.
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Lohngruppe: Stundenlohn
EURO

Monatslohn
EURO

4.3. ProfessionistInnen A, Technik 12,62 2.107,15
ArbeiternehmerInnen, die eine techni-
sche Facharbeitertätigkeiten ausüben, 
aber keine für den Arbeitsplatz rele-
vante Lehrabschlussprüfung vorweisen 
können, die im Werk eine mehrjährige 
Facherfahrung erworben haben und in 
mehreren Einsatzgebieten universell 
einsetzbar sind.

4.4. ProfessionistInnen B, Technik 11,88 1.984,29
ArbeiternehmerInnen, die eine techni-
sche Facharbeitertätigkeiten ausüben, 
aber keine für den Arbeitsplatz rele-
vante Lehrabschlussprüfung vorweisen 
können.

Stundenlohn = Monatslohn/167

IV. Lehrlingsentschädigung

pro Monat 
EURO

im 1. Lehrjahr 638,46
im 2. Lehrjahr 820,87
im 3. Lehrjahr 1.185,70
im 4. Lehrjahr 1.276,91
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V. Dienstalterszulage

Den mehr als zwei Jahren ohne Unterbrechung im Betrieb beschäftigten 
ArbeitnehmerInnen ist eine Dienstalterszulage zu gewähren. Diese Dienstal-
terszulage ist bei der Berechnung aller Entgeltarten zu berücksichtigen. Die 
Höhe der Dienstalterszulage wird wie folgt festgelegt:

DAZ pro Stunde 
EURO

Nach dem vollendeten 2. Dienstjahr 0,19
Nach dem vollendeten 3. Dienstjahr 0,23
Nach dem vollendeten 5. Dienstjahr 0,27
Nach dem vollendeten 10. Dienstjahr 0,29
Nach dem vollendeten 15. Dienstjahr 0,33
Nach dem vollendeten 20. Dienstjahr 0,38
Nach dem vollendeten 25. Dienstjahr 0,41



12

Wien, am 20. Dezember 2017

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- 
UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführerin
 GD KR DI Johann MARIHART Mag. Katharina KOSSDORFF

FIRMA KELLY GesmbH

FIRMA SNACK & BACK GmbH Nfg & Co KG

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

Bundesvorsitzender Bundessekretär
 Rainer WIMMER  Peter SCHLEINBACH

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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Z U S A T Z K O L L E K T I V V E R T R A G

über die Teilung der Kosten der
Weiterbildung gem. § 19b Güterbeförderungsgesetz

(BGBl I 2006/153)

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreichs, 1030 Wien, Zaunergasse 1-3, für die Firmen

KELLY GesmbH, 1220 Wien, Hermann-Gebauer-Straße 1,

FRISCH & FROST NahrungsmittelgesmbH,  
2020 Hollabrunn, Mühlenring 20,

Snack & Back GmbH Nfg & Co KG, 8330 Feldbach, Europastraße 26,

und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, 
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

Gültig ab 1. Jänner 2011

Kosten von Weiterbildungsmaßnahmen

1) Der Arbeitgeber hat die Kosten, die dem Arbeitnehmer für im betrieblichen 
Interesse absolvierte Weiterbildungsmaßnahmen gemäß § 19b Güterbeför-
derungsgesetz (GütbefG) entstehen, zu tragen. Die Auswahl des konkreten 
Anbieters (Ausbildungseinheiten bzw. ermächtigte Ausbildungsstätten) hat 
im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu erfolgen.

2) Die vom Arbeitnehmer aufgewendete Zeit für den Besuch von Ausbil-
dungseinheiten gemäß § 19b GütbefG ist vom Arbeitgeber nicht zu bezah-
len. Diese Zeit stellt keine Arbeitszeit im arbeitsrechtlichen Sinne, sondern 
Freizeit des Arbeitnehmers dar.

3) Die in Pkt. 1 geregelten Kosten von Weiterbildungsmaßnahmen stellen 
Ausbildungskosten im Sinne von § 2d AVRAG dar. Zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer kann über diese Ausbildungskosten unter den Vorausset-
zungen des § 2d AVRAG eine Rückerstattung vereinbart werden.
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Wien, am 31. Jänner 2011

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- 
UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführer
 GD KR DI Johann MARIHART Dr. Michael BLASS

FIRMA KELLY GesmbH

FIRMA FRISCH & FROST NahrungsmittelgesmbH

FIRMA SNACK & BACK GmbH Nfg & Co KG

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

Bundesvorsitzender Bundessekretär
 Rainer WIMMER  Manfred ANDERLE

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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Z U S A T Z K O L L E K T I V V E R T R A G

über eine Qualitätsprämie für Lehrlinge

abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Nahrungs- und Genussmit-
telindustrie Österreichs, 1030 Wien, Zaunergasse 1-3, für die Firmen

KELLY GesmbH, 1220 Wien, Hermann-Gebauer-Straße 1,

FRISCH & FROST NahrungsmittelgesmbH,  
2020 Hollabrunn, Mühlenring 20,

Snack & Back GmbH Nfg & Co KG, 8330 Feldbach, Europastraße 26,

und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, 
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

Gültig ab 1. Jänner 2011

Der Lehrling ist verpflichtet, den „Ausbildungsnachweis zur Mitte Lehrzeit“ 
(gemäß der Richtlinie des Bundes-Berufsausbildungsbeirats zur Förde-
rung der betrieblichen Ausbildung von Lehrlingen gemäß § 19c BAG vom 
2.4.2009) zu absolvieren. 
Bei positiver Bewertung, hat er Anspruch auf eine einmalige Prämie in Höhe 
von 10% der Förderung, die das Unternehmen gemäß der Richtlinie des 
Bundes-Berufsausbildungsbeirats zur Förderung der betrieblichen Ausbil-
dung von Lehrlingen gemäß § 19c BAG vom 2.4.2009, erhält. 
Die Prämie ist gemeinsam mit der Lehrlingsentschädigung auszubezahlen, 
die nach dem Erhalt der Förderung, fällig wird. 
Die Änderung oder Aufhebung der Richtlinie führt zum Entfall dieses 
Anspruchs.
 
Lehrlinge, die die Lehrabschlussprüfung mit Erfolg absolvieren, erhalten 
eine Prämie in Höhe von 350 Euro brutto. 
Die Änderung oder Aufhebung der Richtlinie führt zum Entfall dieses 
Anspruchs.
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Wien, am 31. Jänner 2011

FACHVERBAND DER NAHRUNGS- 
UND GENUSSMITTELINDUSTRIE

 Obmann Geschäftsführer
 GD KR DI Johann MARIHART Dr. Michael BLASS

FIRMA KELLY GesmbH

FIRMA FRISCH & FROST NahrungsmittelgesmbH

FIRMA SNACK & BACK GmbH Nfg & Co KG

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

Bundesvorsitzender Bundessekretär
 Rainer WIMMER  Manfred ANDERLE

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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